
1413 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates XIII.GP 

,Bericht und Antrag 

des . Finanz- und Budgetausschusses 

betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes~ Beschlußfassung vorzulegen, mit dem das Land­
mit dem das Landwirtschaftsgesetz geändert wirtSchaftsgesetz geändert wird (Landwirtsch~fts­
wird (Landwirtschaftsgesetz-Novelle 1974) gesetz-Novelle 1974). 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat im Zuge 
'seiner Beratungen über den Initiativanwig der 
Abgeordneten Mi n k 0 w i t sc h, Dr. M.u s s i 1, 
Glaser und Genossen betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem die Wirtschaftsgesetze ver­
längert werden (138/ A), auf Grund eines gemein­
samen Antrages der Abgeordneten M i n k 0-

w 1 t s c h, P f e i f e r und Genossen beschlossen, 
dem Nationalrat gemäß § 19 der Geschäfts­
ordnung den Entwurf eines Bundesgesetzes zur 

Kern 
Berichterstatter 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
inder dem Bericht bejgegebenen Fassung mit 
Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t rag, der. Nationalrat wolle dem . /. 
an g e sc h los sen enG es e t zen t w ur f 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 16. Dezember 1974 

Dr. Tull 
Obmann 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX, die Vollziehung dieser Vorschriften sind vom 
mit dem das Landwirtschaftsgesetz geändert Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes bis 
wird (Landwirtschaftsgesetz-Novelle 1974) zum Ablauf des 30. Juni 1976 auch in den Be­

langen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-
Der Nationalrat hat beschlossen: Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas 

anderes vorsieht. 
Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) . Artikel 11 

Die Erlassung und Aufhebung von Vor- Das Landwirtschaftsgesetz wird geändert WIe 
schriften, wie sie im Landwirtschaftsgesetz, BGBL folgt: 
Nr. 155/1960, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 79/1963, BGBL Nr. 412/1970 und 

1. § 2 Abs. 1 hat zu lauten: 

BGBI. Nr. 453/1972 sowie des Art. lIdes vor- ,,(1) Bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
liegenden Bundesgesetzes enthalten sind, sowie. ist davon auszugehen, daß es dessen Zweck ist, 
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a) einen wirtschaftlich gesunden: lmd.leistungs- mit dem "Voranschlag, der Einnahmen und 'Aus" 
fähigen Bauerristand in" einem funktions- gaben" des Bun"des für' das folgende Finanzjahr 
fähigen ländlichen Raum zu erhalten, (Art. 51 Abs. 1 B-VG) dem Natio,nalrat einen 

b) der Landwirtschaft und den in der Land- ,Bericht über 'die wirtschaftliche Lage der Land­
wirtschaft beschäftigten Personen die Teil- wirtschaft' vorzulegen; dieser Bericht hat auch 
nahme an der fortschreitenden Entwicklung die Maßnahmen zu enthalten, die die Bundes­
der österreichischen Volkswirtschaft zu regierung zur Erreichung der im § 2 dieses 
sichern, Bundesgesetzes genannten Ziele für notwendig 

d· d erachtet." c) le Pro uktivität und Wett'bewerbsfähig-
keit der Landwirtschaft, insbesondere auch 
durch strukturelle Maßnahmen, zu erhöhen 
und 

d) die Landwirtschaft unter Bedachtnahme auf 
die Gesamtwirtschaft und die Interessen der 
Verbraucher zu fördern, damit sie imstande 
ist, 

naturbedingte Nachteile gegenüber anderen 
Wirtschaftszweigen auszugleichen, 
sich den .i\nderungen der volkwirtschaft­
lichen Verhältnisse anzupassen, 

die wirtschaftliche Lage der in ihr tätigen 
Personen angemessen zu verbessern, 

der Bevölkerung' die bestmögliche. V er~ 
sorgung mit Lebensmitteln zu sichern und 
zur Erhaltung der Kulturlandschaft bei­
zutragen. " 

2. Im § 4 Abs. 1 sind die Worte "Bundes­
ministerium für Inneres" durch die Worte 
"Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie," zu ersetzen. 

6. § 12 hat zu lauten: 

,,§ 12. ,(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ab­
lauf des 30. Juni 1976 außer Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind hinsichtlich des § 1,des § 9 Abs. 2 und des 
§ 10 die Bundesregierung, 

hinsichtlich des § 2 Abs. 1, soweit er sich auf 
§ 9 Abs. 2 und § 10 bezieht, die B,undesregierung 
und im übrigen die mit der Vollziehungder 
sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
betrauten Bundesminister, 

hinsichtlich des § 3. der Bundesminister für' 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einver-' 
nehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, 

hinsichtlich des § 4 Abs. 1 der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister fjir Handel, Gewerbe 
und Industrie und 

3. Im § 4 Abs. 2 sowie im § 5 Abs. 1 ist je- hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
weils der letzte Satz zu streichen. Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

4. § 8 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Tatsachen, die gemäß Abs. 1 oder an­
läßlich der Beratung oder Förderung landwirt­
schaftlicher B..etriebe erhoben oder festgehalten 
worden sind und sich auf bestimmte Betriebe 
beziehen, dürfen ohne Zustimmung dieser Be­
triebe für ander~ Zwecke nicht herangezogen 
werden." 

5. § 9 Abs. 2 hat zu lauten: 

betraut." 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1975 in Kraft. . 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich des Art. I die Bundesregierung 
betraut; die Zuständigkeit zur Vollziehung des 
Art. II richtet sich nach § 12 A'bs. 2 des Land­

,,(2). Auf Grund . des Berichtes gemäß Abs. 1 wirtschaftsgesetzes in der Fassung des Art. Ir 
hat dle Bundesreglerung spätestens gleichzeitig I Z. 6 dieses Bundesgesetzes. 
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